
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 

Die einheitliche  

Rufnummer für alle 

Notfälle 

 
• Die Rufnummer 112 ist die Telefon-

nummer für alle Notfälle. 
 

• Die Rufnummer 112 verbindet den 
Bürger mit einer Notrufzentrale, die 
die Anrufe entgegennimmt, die Lage 
beurteilt und, falls nötig, die für die    
Situation angemessenen Einsatz-
kräfte und Rettungsmittel schickt. 

 

• Die Nummer 112 ist kostenlos und 
rund um die Uhr erreichbar. 

 

• Die Rufnummer 112 kann von je-
dem Festnetz-oder Mobiltelefon an-
gerufen werden. Die Mobiltelefone 
können Notrufnummern auch dann 
anrufen, wenn kein Guthaben mehr 
auf der Telefonkarte verfügbar ist. 
Bei einem Notruf von einem          
öffentlichen Telefon wird weder Geld 
noch Karte benötigt. 
 

• Es ist notwendig, dass der Anrufer 
die Situation ausführlich beschreibt 
und die genaue Adresse des Ein-
satzortes für die Rettungskräfte mit-
teilt.   

 
 

Erste-Hilfe-Abteilung 

Tel. 0431 71001 
 

Der Notdienst verfügt über Personal, um 
allen Notfällen, Stabilisierung und 
eventuellen Transport (Rettungswagen oder 
Hubschrauber) der Patienten in die 
Krankenhäuser nachzukommen. 
 
Tagsüber steht teilweise ein Dolmetscher-

Service zur Verfügung. 

 

Medizinischer      
Notfalldienst für  

Touristen - (GMT) 

Tel. 0431 70455 

Der medizinische Notfalldienst für 
Touristen ersetzt die Funktionen des 
Hausarztes während ihres Aufenthalts in 
Lignano Sabbiadoro und umliegenden 
Urlaubsorte und ist ausschließlich nur für 
Touristen bestimmt. 
 
Die erbrachten Leistungen sind wie folgt 
gebührenpflichtig, für die eine Quittung 
ausgestellt wird: 
 

Kosten: 
• Untersuchung in der Arztpraxis € 18,00 
• Nachuntersuchungen € 10,00  
• Hausbesuche € 30,00 
 

Die Bezahlung erfolgt ausschließlich 
über POS (keine Barzahlung). 

 
 

KALENDER 2023 

Erste Hilfe-Station 

Die Dienstleistung ist an folgenden Tagen und 
Uhrzeiten operativ:  

• Jedes Wochenende ad Freitag 7. April bis 
Montag 22. Mai; Von 15:00 Uhr freitags 
bis 7:00 Uhr folgenden montags 

• Freitag, den26. Mai von 15:00 Uhr bis 
Montag, den11. September ab  08:00 Uhr 
rund  um die Uhr durchgehend geöffnet 

• Freitag, den 15. September von 15.00 Uhr 
bis Montag, den 18. September um 08.00 
Uhr: 

• Freitag, den 22. September von 15.00 Uhr 
bis Montag, den 25. September um 08.00 
Uhr. 

KALENDER 

(Sanitätsdienst für Touristen) 

• Die Dienstleistung ist vom 01.06.23  
bis 15.06.23  von 08:00 Uhr bis 20:00 
Uhr täglich operativ 

• Die Dienstleistung ist vom 16.06.23 
bis 31.08.23 rund um die Uhr (24/24) 
operativ 

• Die Dienstleistung ist vom 01.09.23  
bis 17.09.23 von 08:00 bis 20:00 Uhr 
operativ. 



 

 

 

 

Apotheken 
 

Apotheke De Roia dott. Paolo und Francesco snc 
via Tolmezzo, 3 - Lignano Sabbiadoro 
tel. 0431 71263 

 
Apotheke De Roia dott. Paolo und 
Francesco snc Farmacia City –Nebenstelle 
via Centrale, 23/a - Lignano City 
tel. 0431 71077 

 
Städtische Apotheke 
Raggio dell’Ostro, 12 - Lignano Pineta 
tel. 0431 422396 

 
Städtische Apotheke - Sommerfiliale  
via Udine, 87 - Lignano Sabbiadoro 
tel. 0431 71778 

 
Ausgabe 2023 

 

Büro für öffentliche Beziehungen  
Tel. 0432 921444   
Email: urp@asufc.sanita.fvg.it 

 
Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale 
Sede legale: Via Pozzuolo, 330 – 33100 Udine 
Pec: asufc@certsanita.fvg.it 
Webseite:  www.asufc.sanita.fvg.it 
 

Erste-Hilfe-Abteilung 
(Saison) 

Lignano Sabbiadoro  

Via Tarvisio, 5/b 

(neben der Polizeidienststelle 

Karabinieri) 

Örtlich zuständiges Krankenhaus 

“Beata Vergine delle Grazie“ 

Via Sabbionera, 45 

LATISANA  
 

Tel.  0431 529111 

Allgemeine Informationen 
 

 Gemäß den regionalen und nationalen Tarifen muss 
für nicht dringende Leistungen in der Ersten Hilfe-
Station eine Gebühr entrichtet werden. 

 Leistungen, die von Touristenärzten erbracht 
werden, unterliegen gemäß der regionalen 
Gebührenordnung einer Zahlungspflicht (Dekret des 
Regionalrates Nr. 491 vom 11.03.2005). 

 Touristen (oder Gebietsfremde) können sich an die 
zur Verfügung stehenden Allgemeinärzte und 
Kinderärzte wenden. Eine Liste über diese Ärzte ist 
bei der Notaufnahmestelle und bei den 
Touristenärzten ausgehängt. Diese Leistungen 
sind kostenpflichtig. 
 

Ausländische Patienten, die nur vorübergehend in 
Italien sind, unterscheiden sich mit Bezugnahme auf 
die ärztlichen Leistungen, wie folgt: 
 EU-Bürger oder gleichgestellte (EU, europäischer 
Wirtschaftsraum und Schweiz) werden zu denselben 
Bedingungen wie italienische Bürger behandelt, wenn 
sie gültige Unterlagen vorlegen, die vorübergehende 
ärztliche Leistungen berechtigen (Europäische 
Krankenversicherungskarte EHIC oder 
dementsprechende Ersatzbescheinigung). Wenn ein 
solches Dokument nicht vorliegt oder die Europäische 
Krankenversicherungskarte abgelaufen ist, muss für 
die erbrachte Leistung der volle Preis bezahlt werden. 
 Nicht-EU-Bürger (Argentinien, Australien, 
Brasilien, Kap Verde, Vatikan, Mazedonien, 
Serbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, 
Monaco, San Marino, Tunesien):  Wenn diese 
Bürger gültige Papiere vorlegen, die zeitbegrenzte 
ärztliche Leistungen gewährleisten, können sanitäre 
Leistungen laut dem vorgesehen Abkommen 
erhalten. Wenn diese Patienten über KEINE 
entsprechende gültige Papiere verfügen, müssen sie 
(für die Behandlung) den vollen Preis bezahlen. 
 Nicht-EU-Bürger aus Ländern ohne Abkommen: 
Diese Bürger müssen den vorgesehenen vollen Preis 
für die Behandlung bezahlen. 
 EU-Bürger, die über eine von der Krankenkasse 
ausgestellte Versicherungskarte oder eine 
Versicherung verfügen, für die ein direkter Vertrag mit 
dem Sanitätsbetrieb besteht: Es werden die im 
gültigen Abkommen vorgesehenen Regeln 
angewandt. 


